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 J U G E N D O R D N U N G 

 

des 

 

K Ö L N E R   R U D E R   C L U B   K Ö L N   71  e.V.  
 

 
 
   
Präambel 
 

Die Jugendabteilung ist ein Bestandteil des KRC Köln 71 e.V. Sie wirkt in ihm zur Verwirklichung seiner 
Ziele mit. Die Jugendabteilung bekundet in der nachstehenden Jugendordnung ihre Eigenständigkeit und 
Organisation ihres Zusammenlebens innerhalb des KRC Köln 71 e.V. 
 
 
               
§ 1 Mitgliedschaft 
 
Mitglieder der Jugendabteilung des KRC Köln 71 e.V. sind alle jugendlichen Mitglieder, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. im laufenden Geschäftsjahr vollenden werden. 
 
 
 
§ 2 Organe 
 
Die Organe der Jugendabteilung sind die Jugendversammlung und der Jugendvorstand. 
 
 
 
§ 3 Jugendversammlung 
 
 1. Die Jugendversammlung ist stets beschlussfähig 
 
 2. Die Teilnahme an den Jugendversammlungen ist Pflicht für jedes Mitglied der Jugendabteilung. 

Ausnahmen sind wegen Krankheit, Urlaub oder entschuldigten Zwischenfällen. 
 
 3. Die Jugendversammlung entscheidet in folgenden Angelegenheiten: 

  a. Wahl und Entlastung des Jugendvorstandes 

  b. Konstruktives Misstrauensvotum 

  c.  Änderungen der Jugendordnung sind nur mit 2/3 Mehrheit zulässig. 

d. Die Jugendversammlungen werden vom Jugendwart einberufen. Die ordentliche 
Jugendversammlung findet im Laufe des ersten Quartals eines Kalenderjahres vor der 
Mitgliederjahreshauptversammlung statt. Die Jugendversammlung muss mindestens 10 Tage vorher 
mit Angabe der Tagesordnungspunkte schriftlich einberufen werden. Die Jugendversammlungen 
dürfen nicht zu einem Termin in den Schulferien einberufen werden und stattfinden. Anträge zur 
Tagesordnung müssen spätestens 3 Tage vor Beginn der Jugendversammlung schriftlich beim 
Jugendwart vorliegen. 

e. Der Vorsitzende ist zur Jugendversammlung einzuladen. 

f. Der Vorsitzende und die Mitglieder des Jugendvorstandes sind antragsberechtigt  

g. Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder der Jugendabteilung. 

h. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit, soweit es in dieser 
Jugendordnung nicht anders geregelt ist. Dies trifft auch bei mehreren zur Wahl stehenden 
Kandidaten zu. 

i. Die Jugendversammlungen werden vom Jugendwart geleitet. 

j. Der Jugendwart erstellt ein Protokoll der Jugendversammlung, welches auch von ihm unterzeichnet 
wird.  
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§ 4 Jugendvorstand 
 

a. Der Jugendwart besteht in der Regel aus dem Jugendwart, seinem Stellvertreter, dem 
Jugendschriftwart, dem Ruderwart und dem Jugendbootwart. 

b. Der Jugendvorstand regelt und erledigt die laufenden Angelegenheiten der Jugendabteilung. 

c. Der Jugendwart ist Vorsitzender des Jugendvorstandes. Er muss das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Er ist dem Vorstand für die gesamte Tätigkeit der Jugendabteilung gegenüber 
verantwortlich. Im Falle seiner Verhinderung übernimmt sein Stellvertreter dessen Aufgaben. 

d. Der Jugendruderwart ist in Absprache mit dem Jugendwart für alle sportlichen Angelegenheiten 
zuständig. Dem Jugendwart obliegt die Organisation des Ruderbetriebes und der Ausbildung im 
Rudern und Steuern der Jugendabteilung in Absprache mit dem Ruderwart. Er achtet auf 
Einhaltung der Ruderordnung durch die Mitglieder der Jugendabteilung. 

e. Der Jugendschriftwart protokolliert die Jugendversammlung und die Sitzungen des 
Jugendvorstandes. Er hält die Mitglieder der Jugendabteilung über alle wichtigen Ereignisse auf 
Stand. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Vereins wirkt er mit an der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

f. Der Jugendbootwart ist zuständig für die Organisation von Pflege und Wartung des der 
Jugendabteilung zur Verfügung stehenden Bootsmaterials. 

g. Der Jugendvorstand verabredet sich nach Bedarf zu seinen Sitzungen. Beschlüsse fasst er mit 
einfacher Mehrheit. 

h. Der Jugendwart kann weitere Mitglieder zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Rahmen seiner 
Weisungen heranziehen. 

 
 
 

§ 5 Allgemeines 
 

a. Der Clubraum und sonstige Einrichtungen die dem KRC 71 e.V. zur Verfügung gestellt werden, 
können von allen Mitgliedern der Jugendabteilung auf eigene Gefahr benutzt werden. 

b. Alle Mitglieder der Jugendabteilung verpflichten sich, die maßgeblichen Ruder- und 
Fahrordnungen strengstens zu beachten. 

c. Das Bootsmaterial der Jugendabteilung steht allen ihren Mitgliedern zur Verfügung. Die Boote des 
KRC 71 e.V. dürfen nur mit Genehmigung des Ruderwarts benutzt werden.  

 
 
 
§ 6 Zuständigkeit 
 

a. Über diese Jugendordnung hinaus sind weitere Personen, außer dem  Vorstand, nur mit 
Zustimmung des Jugendwartes weisungsbefugt. 

  b. Soweit in dieser Jugendordnung nichts anderes festgelegt ist, gilt die Satzung des KRC 71 e.V. 
   
 
 
 
 
Sollte einer der Regelungen in dieser Jugendordnung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist die 
ungültige Regelung durch eine Rechtsgültige zu ersetzen. 

 

Über die Zustimmung zu dieser Jugendordnung durch den Vorstand und den Beirat besteht ein gesondertes 
Protokoll. 
 
 
                                                                 Köln, im Juli 2006 


